
Tragende Gründe  

 

zum Beschluss des Gemeinsamen 
Bundesausschusses 
über eine Änderung der Arbeitsunfähigkeits-
Richtlinie: 
Anpassung der Rechtsgrundlage für die 
stufenweise Wiedereingliederung 

Vom 20. Oktober 2016 

Inhalt 
1. Rechtsgrundlage .......................................................................................................... 2 

2. Eckpunkte der Entscheidung ...................................................................................... 2 

3. Würdigung der Stellungnahmen ................................................................................. 2 

4. Bürokratiekostenermittlung......................................................................................... 2 

5. Verfahrensablauf .......................................................................................................... 2 

6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens .......................................................... 4 

6.1 Einleitung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens ............................................ 4 

6.2 Eingegangene Stellungnahme bzw. eingegangenes 
Schreiben ..................................................................................................................... 4 

6.3 Auswertung der schriftlichen Stellungnahme ............................................................ 5 

6.4 Mündliche Stellungnahmen ......................................................................................... 6 

 
  



2 

1. Rechtsgrundlage 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) nach § 91 SGB V beschließt nach § 92 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 SGB V die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) zur 
Konkretisierung der Bewertungsmaßstäbe für die Beurteilung von Arbeitsunfähigkeit. Die 
ärztliche Feststellung von Arbeitsunfähigkeit schafft in der Regel die Voraussetzung für den 
Anspruch von Versicherten auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle oder Krankengeld.  
Als Anlage zur Richtlinie sind Empfehlungen zur Umsetzung der stufenweisen 
Wiedereingliederung festgehalten. 

2. Eckpunkte der Entscheidung  

Ziffer 4 Satz 1 der Anlage zur Richtlinie nimmt Bezug auf arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen „nach den berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen“. Diese 
Bezeichnung ist nicht mehr aktuell und daher anzupassen. Rechtsgrundlage  für 
arbeitsmedizinische Vorsorge bildet die „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) vom 18.12.2008“ (BGBl. I, S. 2768), zuletzt geändert am 23.10.2013 (BGBl. I, 
S. 3882) auf welche nunmehr verwiesen wird. 

3. Würdigung der Stellungnahmen 

Der G-BA hat die schriftliche Stellungnahme ausgewertet. Nach Auffassung des G-BA 
ergeben sich aus der Stellungnahme keine Änderungen. 
Das Stellungnahmeverfahren ist in Abschnitt 6 dokumentiert. 

4. Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für  Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO 
und dementsprechend keine Bürokratiekosten. 

5. Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

29.03.2016  Hinweise nach 1. Kapitel § 7 Absatz 4 VerfO u.a. von der  
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen und Arbeitsmedizinern 

20.04.2016 UA VL Aufnahme der Beratungen und Beauftragung der 
Arbeitsgruppe Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie 

29.06.2016 UA VL Beratung des Beschlussentwurfs und Beschluss zur Einleitung 
des Stellungnahmeverfahrens vor abschließender 
Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel § 10 VerfO) über 
eine Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie 

07.09.2016 UA VL abschließende Würdigung der Stellungnahmen 

20.10.2016 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine 
Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie 

TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Abs. 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit / Auflage 
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Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

TT.MM.JJJJ XY ggf. weitere Schritte gemäß VerfO soweit sie sich aus dem 
Prüfergebnis gemäß § 94 Abs. 1 SGB V des BMG ergeben 

TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 

 

Berlin, den 20. Oktober 2016 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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6. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

Die Volltexte zur Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens sind als Anlage zu den 
Tragenden Gründen beigefügt. 
 

6.1 Einleitung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens 

Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat in Delegation für das Plenum nach § 3 
Absatz 1 Satz 2 Geschäftsordnung und 1. Kapitel § 10 Absatz 1 der Verfahrensordnung des 
G-BA (VerfO) in seiner Sitzung am 29. Juni 2016 beschlossen, ein Stellungnahmeverfahren 
nach § 91 Absatz 5 SGB V vor seiner Entscheidung über eine Änderung der 
Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie einzuleiten. Der Bundesärztekammer (BÄK) und der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wurde Gelegenheit gegeben, innerhalb einer Frist von 
4 Wochen zur beabsichtigten Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie Stellung zu 
nehmen (30. Juni 2016 bis 28. Juli 2016). Den angeschriebenen Organisationen wurden 
anlässlich der Beschlussfassung des G-BA zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens 
auch die Tragenden Gründe als Erläuterung übersandt. 
 

6.2 Eingegangene Stellungnahme bzw. eingegangenes Schreiben 

Mit Schreiben vom 28. Juli 2016 (per E-Mail eingegangen am selben Tag) ist der 
Geschäftsstelle die Stellungnahme der BÄK zugegangen. Mit Schreiben vom selben Tage 
erklärt die BZÄK, sie halte den Gegenstand die Berufsausübung der Zahnärzte durch den 
geplanten Beschluss nicht für berührt und habe daher von einer Stellungnahme abgesehen. 
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat die Stellungnahme in seiner Sitzung am 
7. September 2016 ausgewertet. 
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6.3 Auswertung der schriftlichen Stellungnahme 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  Bundesärzte-
kammer (BÄK) 

Die Bundesärztekammer nimmt zur Richtlinienänderung wie folgt Stellung: 

Die Änderung der Ziffer 4 Satz 1 der Anlage „Empfehlungen zur Umsetzung der 
stufenweisen Wiedereingliederung“ der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie wird von der 
Bundesärztekammer begrüßt. 

Die Änderung ist folgerichtig, da sich die Gesetzesgrundlage – wie in den tragenden 
Gründen zum Beschluss zutreffend dargestellt - im Jahr 2008 geändert hat. 

Kenntnisnahme Keine Änderung 

2.  Bundeszahn-
ärztekammer 
(BZÄK) 

Da der geplante Beschluss die zahnärztliche Berufsausübung nicht berührt, verzichtet die 
Bundeszahnärztekammer auf die Abgabe einer Stellungnahme. 

Kenntnisnahme Keine Änderung 
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6.4 Mündliche Stellungnahmen 

Die Bundesärztekammer hat bereits im Anschreiben ihrer Stellungnahme vom 28. Juli 2016 
auf die mündliche Stellungnahme bzw. Anhörung verzichtet. Die Bundeszahnärztekammer 
hat auf die Abgabe einer Stellungnahme verzichtet und daher keine schriftliche 
Stellungnahme abgegeben. 
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat deshalb nach 1. Kapitel § 12 VerfO 
festgestellt, dass keine Anhörung erforderlich ist, und deshalb von einer solchen abgesehen.  
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1. Beschluss zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens nach § 91 Absatz 5 SGB V 

 
 

Anlage 3 zu TOP 8.4.1
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2. Schreiben an die zur Stellungnahme berechtigten Organisation nach § 91 Absatz 5 
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Anlage 3 zu TOP 8.4.1
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4. Erläuterungen (Tragende Gründe) für Stellungnahmeberechtigte 
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5. Formular für die Einholung von Stellungnahmen für Stellungnahmeberechtigte 

 
  

Anlage 3 zu TOP 8.4.1
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6. Eingegangene Stellungnahme der Bundesärztekammer 

 

Anlage 3 zu TOP 8.4.1
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Anlage 3 zu TOP 8.4.1
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Anlage 3 zu TOP 8.4.1
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7. Verzicht auf die Abgabe einer Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer 

 

Anlage 3 zu TOP 8.4.1
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